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Bekanntmachung.
Die von Tag zu Tag sich mehrenden Dienstgeschäfte bei
Landratsamt und dem Kreisausschuß haben einen derartigen
mg angenommen , Laß es notwendig geworden ist, die Sprech-

11den  für das Publikum einzuschränken.
" ^ Ich haste daher die Sprechstunde« für das Publikum
nbaft m Montass . Donnerstag « « nd Samstags von vor-
fienster tag » 8 Uhr stis mittags IS Uhr festgesetzt . An
>iben s«* «steige « Tagen in der Mache kann das Publikum

Abfertigung — ganz dringende Fälle ausgenommen
- n acht rechne«. Ferner ersuche ich, alle telefonischen Dienst-

**♦ & yche auf das notwendigste zu beschränken und möglichst auf
ri 1 llittags zu verlegen.
ir etN Mesterstnrg. den 14. Juli 1917. Der Kandrat.

wßes Li Die Herren Bürgermeister ersuche ich um Wiederholte
»übliche Bekanntmachung.ld,
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Mesterstnrg, den 14. Juli 1917. Der Kandrat.
An die Herren Bürgermeister des Kreise».

Etwaigen Bedarf an Saatwicken und Saallupinen ersuche
umgehend bei der Landwirtschaftlichen Zentral -Darlehnskasse
Frankfurt anzumelden.

Mesterstnrg, den 11. Juli 1917.
Der Uorsttzende de« Kreis ans sch«ste«—. ‘  - '- --

Bekanntmachung
Die Bczirksfettstelle des Regierungsbezirks Wiesbaden in
ksurt a . M . kauft jeden Posten Quark zur Bereitung von
auf.
Für 1 Zentner Quark mit bis zu 68 ' / « °/° Wassergehalt
m 90 Mark bezahlt.
Der Quark ist an die Molkerei Freiser in Groß - Gerau zu

,-n und der Fettstelle mitzuteilen , welche Menge abgesandt ist.
Mesterstnrg , den 12 . Juli 1917.

Der Kandrat.
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An dir Herren Dürgermeisterdes Kreises.
Mannschaften von Militärbauzügen , die zur Instandsetzung
Telegraphen - und Fernsprechleitungen etwa in Ihrer Ge-

eintreffen , sind Rüstungsarbeiter und stehen denselben
" smittelzulagen zu . Etwa erforderlich werdende Brot - oder

hzulagekarten sind sofort telefonisch bei mir anzusordern.
Westerburg , den 15 . Juli 1917.

Der Uorsttzende des Kreisansschnjfes.
Strafsachen betreffend die Aufforderung oder den

Versuch dazu , Arbeitswillige der Kriegsindustrie von der
Arbeit abzuhalten oder sie zur Arbeitseinstellung zu ver¬
anlassen , insbesondere Herstellung und Verbreitung von
Flugblättern zu diesem Zwecke . (§ 89 des Strafgesetzbuchs .)

.Ich ersuche ergebenst darum , die Polizeiverwaltungen und
^ndarmerie -Stationen Ihres Bezirks in geeigneter Weise an-
hen, Strafsachen der nebenbezeichneten Art mit größter Be¬
rgung und unter Berücksichtigung der Schwere der Straftat

äußersten Tatkraft und Sorgfalt zu bearbeiten , ferner,
^veranlassen , gegebenenfalls mir sofort Mitteilung zu machen,

ich in der Lage bin , auch meinerseits unverzüglich ein-
.̂ und auch Anträge bei den Gerichten stellen zu können,
sknstnvg , den 3. Juli 1917.

Dev Geste Staatsanwalt.
* »

An die Ortspolizritzehörde« «nd die Königliche
Gendarmerie de« Kreises.

Abdruck zur genauesten Beachtung.
Westerlmrg » den 16 . Juli 1917 . Der Kandrat.

Bekanntmachung.
Infolge der noch zu erwartenden größeren Fettknappheit

und dadurch bedingten Knappheit an Brotaufstrich muß der
möchlichst großen Gewinnung von Obst zur Herstellung von
Marmelade besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Um den Auskauf nach Möglichkeit zu fördern sind für jeden
Kommunalbezirk Händler als Aufkäufer bestimmt worden.

Für den Kommunalbezirk Westerburg fungieren als Auf¬
käufer : Landw . Zentral -Darlehnskasse Frankfurt a . M . mit W.
Frink in Klein -Holbach als führende Firmen.

Diese Händler kaufen jedes Quantum an Obst.
Der baldige Abschluß von Lieferungsverträgen wird für

die Obsterzeuger aus folgenden Gründen besonders .empfohlen:
1, Wenn nicht binnen kürzester Frist ausreichende Mengen

Marmeladeobst durch Lieferungsverträge erfaßt sind , wird eine
allgemeine Beschlagnahme eintreten , die alle Mengen einfach ent¬
eignet.

2 . Kein Obstzüchter wird die Möglichkeit haben , durch Un¬
terlassung eines Lieferungsoertrages ' später das abge¬
erntete Obst unter besseren ^Bedingungen zu verkaufen,
denn , wenn nicht durch Verträge genügend Obst erfaßt
wird , wird unverweigerlich der Versandschein eingeführt,
der allein dann zur Versendung von Obst berechtigt.

Dieser Versandschein ermöglicht es aber den Kommunaloer¬
bänden , jede Versendung von Obst an andere als die von ihnen
gewünschten Stellen und zu anderen als den vorgeschriebenen
Preisen zu verhindern.

Aus all diesen Gründen ist daher ein reichlicher und rascher
Abschluß von LieferungsverträgenHpuch nn Interesse der Obst¬
züchter.

Die Herren Bürgermeister des Kreises werden um wieder¬
holte ortsübliche Bekanntmachung ersucht.

Mesterknrg . den 11. Juli 1917 . Der Kandrat

Mit Rücksicht auf die Oel - und Fettknappheit ist es dringend
erwünscht , daß der Samen des roten Fingerhutes , aus dem sich
ein — nur zu technischen Zwecken — brauchbares Oel gewinnen
läßt , in möglichst großen Mengen gesammelt wird.

Der Kriegsausschuß für Oele und Fette in Berlin hat sich
bereit erklärt , für 100 kg reifen , trockenen Samens des roten
Fingerhutes frei Waggon und ab Verladestation 200 M . zu
vergüten.

Die Revierverwalter ermächtige ich, solchen Samen zum
Preise von 1,75 bis 1,80 M . je Kilogramm anzukaufen . Die
Differenz von 0,20 bis 0,25 M . je Kilogramm stellt die Ent¬
schädigung für den durch die Lagerung entstehenden Gewichts¬
verlust und die durch die Versendung usw . des Samens ent¬
stehenden Unkosten dar.

Der gesammelte Samen ist bei den Königlichen Oberför¬
stereien bis zum Abruf durch den Kreisausschuß für Oele und
Fette ordnungsmäßig aufzubewahren.

Die Adressen , wohin der Samen zu senden ist , wollen die
die Revierverwalter von dem Kriegsausschuß , der sich auch zur
unentgeldlichen Hergabe des erforderlichen Verpackungsmaterials
bereit erklärt hat , erbitten.

Ich bemerke noch , daß das aus den Fingerhutsamen ge-
> wonnene Oel zur menschlichen Ernährung nicht verwendbar ist.

KerU « W . 9 , den 15. Juni 1917.
! Ministerium für Kandnnrtlchaft, Domäne« «nd Forste« .



Arr die Herren Siirgermeifter des Kreises.
Abdruck obigen Erlasses zur Kenntnis und mit dem Er¬

suchen das Sammeln des roten Fingerhutsamens und dessen
Ablieferung an die Oberförstereien in ihrer Gemeinde anzuregen.

Mesterbnrg , den 11. Juli 1917.
Drr Uorsttzende de» Kreis «««sch« ßes.

Auf Grund der §§ 12 und 15 Absatz 3 der Bekanntmachung
über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorg-
ungsregelung vom 25 . September 1915 (Reichsgesrtzbl. S . 607)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1915
und vom 6. Juni 1916 Reichs -Gesetzbl. 1915 S . 728 und 1916
S . 673 ) in Verbindung mit der preußischen Ausführungsanwei¬
sung vom 1. März 1917 (M. d. I . VI. b 367 zur Bekanntmach¬
ung über die Gründung einer Reichsstelle für Gemüse und Obst
vom 18. Mai 1916 (Reichs-Gesetzblatt. S . 391) wird für das
preußische Staatsgebiet bestimmt:

1. Der Absatz von Obst an den Betriebsstätten der Erzeuger
(Wirtschaftshöfe , Gärten , Baumpflanzungen ) und in deren Nähe
unmittelbar an Verbraucher (Großverbraucher und Kleinver¬
braucher ) ist täglich nur in den Morgenstunden zwischen 6 und
8 Uhr gestattet . Auch dürfen innerhalb dieser Zeit an eine und
dieselbe Person nicht mehr als 2 Pfund Obst abgegeben werden.

2. Desgleichen ist es in Ortschaften (Städten und Landge¬
meinden ) mit mehr als zehntausend Einwohnern verboten , im
Kleinhandelsverkehr einschließlich des Handels im Umherziehen
an eine und dieselbe Person innerhalb des gleichen Tages mehr
als zwei Pfund Obst abzugeben.

3. Der Absatz an Obsthändler bleibt durch die vorstehenden
Vorschriften unberührt . Jeder Obsthändler muß aber in der Lage
sein, sich als solcher auszuweisen.

4. Die Vorstände der Kommunalverbände (Stadt - und Land¬
kreise) sind befugt , für ihre Gebiete oder , einzelne Teile Aus¬
nahmen von den Vorschriften zu 1 und 2 zuzulassen, auch allge¬
mein zu bestimmen, daß die zu 1 vorgesehene Verkaufszeit auf
andere Tagesstunden verlegt und die zu 2 vorgesehene Höchst¬
menge für einzelne Obstsorten anderweit festgesetzt wird.

5. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu fünfzehnhundert Mark wird belegt, wer den vorstehenden
Anordnungen zuwider Obst absetzt oder erwirbt.

6. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündung in Kraft.

Keeii« M . 57  den 30. Juni 1917. Potsdamer Straße 75
Königlich Preußisches Landesamt für Gemüse «nd Ol»st

De« Uorsttzeadr : von Tilly.

Dekarmtmachung.
üker die Invalidrnnevstchre ««g dei der freiwilligen

Krankenpflege . Kam 15. Miirr 1917.
(Reichs -Gesetzbl. 1917, S , 231).

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw . vom 4 . August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) foglende
Verordnung erlassen:

8 1.
Wer eine Invaliden - und Hinterbliebenenversicherung be¬

gründende Beschäftigung vor seinem durch den gegenwärtigen Krieg-
veranlaßten Eintritt in das Personal der freiwilligen Kriegskranken¬
pflege nicht ausgeübthat u. auch nach der Beendigung der Kriegkranken¬
pflege voraussichtlich nicht au^ ben wird , unterliegt wegen einer in
der freiwilligen KriegskrankelHflege übernommenen , an sich versiche¬
rungspflichtigen Beschäftigung auch außerhalb des Anwendungs¬
bereichs des § 14 der Verordnung über Versicherung der im
vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten von 24. Februar 1917
(Reichs -Gesetzsbl. S . 171)) der Versicherungspflicht , nur dann,
wenn er binnen zwei Monaten nach der Verkündigung dieser Ver¬
ordnung von dem Arbeitgeber oder früheren Arbeitgeber die
Leistung von Beiträgen verlangt . Geschieht dies , so hat der Ar¬
beitgeber herüber dem Beschäftigten auf Wunsch eine Bescheinig¬
ung auszustellen.

Sind ohne eine Erklärung im Sinne des Abs. 1 Satz 1
für die Dauer der an sich zversicherungspflichtigen Beschäftigung
Beiträge entrichtet , so dürfen die Leistungen der Invaliden - und
Hinterbliebenenversicherung nicht deshalb abgelehnt werden , weil
die Beiträge zu Unrecht entrichtet seien.

8 2.
Besteht nach § 1 Abs. 1 keine Versicherungspflicht , so sind

auf Antrag des Beschäftigten die für ihr: entrichteten Beiträge
zu erstatten . Der Antrag kann bis zum Ablauf von sechs Mona¬
ten nach dem Tage der Verkündigung dieser Verordnung oder
der späteren Beendigung der Beschäftigung gestellt werden . Er
ist an den Vorstand derjenigen Versicherungsanstalt zu richten,
deren Namen die Onittungskarten tragen ; sie hat die Erstattung
auch der an andere Anstalten geleisteten Beiträge zu vermitteln.

8 3.
Ist vor dem Tage der Verkündigung dieser Verordnung die

Versicherungspsticht eines nach dieser Verordnung versicherungs¬
freien Beschäftigten in einem Verfahren aus § 1459 der Reichs¬
versicherungsordnung rechtskräftig festgestellt worden , so wird
diese Feststellung auf Antrag des Beschäftigten aufgehoben und
und eine neue Entscheidung erlassen. Der Antrag ist innerhalb

der Frist des 8 2 bei der Stelle anzubringen , welche du Für
hebende Entscheidung getroffen hat . Diese Stelle erläßt , „b, dl
neue Entscheidung.

8 4.
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Augm

in Kraft.
Kerii « , den 15. März 1917. -

Der Stellvertreter des Reichskanzlers : Dr. Helfŝ von

l ein
einst

kunsBekanntmachung gin(
«Ker Mache,»Hilfe aus Anlaß des vaterländische «« men

dienstes. Vom 6. Juli 1917. ]
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes mx

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß,,/ L t
usw. vom 4 . August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . |327) j0|
Verordnung erlassen : Lg

§ 1. Deutschen Wöchnerinnen , die nicht auf Grund der Wir
kanntmachungen vom 3. Dezember 1914, 28. Januar odei.ackern
April 1915 (Reichs-Gesetzbl. 1914 S . 492, 1915 S . 48. ;ntl
Anspruch auf Wochenhilfe «us Mitteln des Reichs haben, 5er av
eine solche während der Geltungsdauer des Gesetzes übet1 dies
vaterländischen Hilfsdienst vom 5, Dezember 1916 (Reich. :>r Wc
setzbl. S . 1333) nach folgenden Vorschriften gewährt . ^ c(

§ 2 . Die Wochenhilfe erhalten die Wöchnerinnen , wem
1.  Der Ehemann eine Beschäftigung im Sinne des mt

genannten Gesetzes ausübt und im letzten Jahre voi«achr
Niederkunft seiner Ehefrau mindestens sechs Monate « guf
durch ausgeübt hat , t« t, n

2. die wirtschaftliche Lage des Ehemanns sich infolge our
Beschäftigung im Hilfsdienst nachweislich verschlechten
UUd [nna i]

3. ein Bedürfnis für die Beihilfe besteht. strume
Dies gilt auch dann , wenn der Ehemann nicht dienst,

tig nach § 1 des genannten Gesetzes ist. Für die Zeit voiie V a r
Niederkunft steht der Beschäftigung im Sinne des Abs. ^ ,
Leistung von Kriegs - , Sanitäts - und ähnlichen Diensten füt„_ g
Reich oder eine ihm verbündete Macht gleich. Ist der j
dienstpflichtige durch besondere schriftliche Aufforderung nach‘ po u
des Hilfsdienstgesetzes herangezogen worden , so bedarf es m % Xl
des Nachweises einer Beschäftigung im Hilfsdienst vor der .wl (
derkunft (Abs. 1 Nr . 1). ! länat

§ 3 . Die Wochenhilfe erhalten ferner auch solche W \ '<
rinnen , welche selbst im Jahre vor der Niederkunft min!» c gg U'
sechs Monate hindurch eine Beschäftigung im Sinne des i \tn  lX)
dienstgesetzes ausgeübt haben , wenn bei ihnen die Voraussetzi
des § 2 Abs. 1 Nr . 2, 3, Abs. 2 sinngemäß zutreffen . Aus
sechs Monate wird die Zeit einer Beschäftigungslosigkeit tu* obxi
telbar vor der Niederkunft bis zu vier Wochen angerechnet ,u

§ 4 . Die Wochenhilfe ist auch für das uneheliche Kind>iamme|
im vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten zu leisten, wem jgg
Verpflichtung des Vaters zur Gewährung des Unterhalts ai he man
Kind festgestellt ist und die Voraussetzungen des § 2 sinn» L rat
zutreffen . ,| ni

8 .5 . Für die Zeit vor dem 1. September 1917 verkürz! ^ ^
die in den 88 2 bis 4 erforderte Beschästigungszeit um die
die zwischen dem genannten Tage und demjenigen der Niedei„
iiegt. . UAgß

8 6. Ob eine Verschlechterung im Sinne des 8 2 A @U]
Nr . 2 staltgefunden hat , ist nach billigem Ermessen unter j, en  -
rücksichtigung aller Umstände zu beurteilen . . l mitte

Voraussetzung ist in der Regel, daß infolge des Hilft!» ^ j,,
gesetzes die Beschäftigungsart oder der Beschästigungsort g« î nd
seit worden ist. ' ti dem

Voraussetzung ist ferner in der Regel , Vbafj sich insolg«j
Hilfsdienstgesetzes die Einnahmen des Beschäftigten vernui
oder seine notwendigen Ausgaben stärker als die EinniM grrd
vermehrt haben . Dabei sind die wirtschaftlichen VerhältniWzub^
Beschäftigten während seiner Hilfsdienfttätigkeit in der Z^ Kcktran-
mittelbar vor der Niederkunft bis zur Dauer eines Jahres -
denen während einer Zeit von gleicher Dauer unmittelbar
Beginn jener Tätigkeit zu vergleichen. Lassen sich die wirk
lichen Verhältnisse des Beschäftigten in der Zeit vor der
diensttätigkeit nicht feststellen, so 'können diejenigen zum Vergl
herangezogen werden , unter denen Personen von gleicĥ »»rnens,
Ausbildung und Beschäftigung in jener Zeit in derselben &e tele',
tätig gewesen sind ; dies gilt , sofern es für den Anspruch gü"U
ist, entsprechend auch dann , wenn der Beschäftigte in dtt . >hnung

5 ) e:

vor der Hilfsdiensttätigkeit Kriegs - , Sanitäts - und ähnliche lsorrderi
geleistet hat . , ittben

§ 7. Daß ein Bedürfnis für die Beihilfe besteht (8 2 ® >»er mi
Nr . 3) ist in der Regel nicht anzunehmen slhes d>

bei verheirateten Wöchnerinnen , wenn das Jahresring iß ^
des Ehepaars den Betrag von zweitausendfünfĥ Hren r,
Mark übersteigt, . . $>i

bei unverheirateten Wöchnerinnen , wenn ihr J ^ EMentu,,
kommen eintausendfünfhundert Mark und fürjedg
vorhandene Kind unter fünfzehn Jahre weite" !
hundertfünfzig Mark , zusammen aber zweitaust^
hundert Mark , übersteigt, im Falle des § 4 a«
wenn das Einkommen des im Hilfsdienst besä
unehelichen Vaters zweitausendfünfhundert Vft"
steigt.



Für das Jahreseinkommen ist regelmäßig das Jahr maß-
d, das der Niederkunft voraugegangen ist.

-8.' Als Wochenhilfe wird gewährt:
, ein einmaliger Beitrag zu den Kosten der Entbindung in
' Höhe von fünfundzwanzig Mark,

ein Wochengeld von einer und einer halben Mark täglich,
einschließlich der Sonn - und Feiertage , für acht Wochen,

. Helffk»! von denen mindestens sechs in die Zeit nach der Nieder¬
kunft fallen müssen,
Eine Beihilfe bis zum Betrage von 10 Mark für Hebam¬
mendienste und ärztliche Behandlung , falls solche bei
Schwangerschaftsbeschwerden erforderlich werden,

Gesetzes^ für Wöchnerinnen , solange sie ihre Neugeborenen stillen,
vm. i". r gtiUgeifc in Höhe von einer halben Mark täglich , ein¬

schließlich der Sonn - und Feiertage , bis zuin Ablauf der
zwölften Woche nach der Niederkunft.
Wird in den Fällen der §8 2 und 4 eitte zur Zeit der
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iar  öd « Herkunft unterbrochene Beschäftigung im vaterländischen Hilfs-
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innerhalb acht oder zwölf Wochen nach der Niederkunft
kder ausgenommen , so ist das Wochengeld und Stillgeld vom
ige dieser Wiederaufnahme ab noch für den Rest der acht und

(Reich M Wochen zu zahlen . Dasselbe gilt entsprechend bei Auf-
ct - Kme einer Beschäftigung in : Falle des 8 2 Abs . 2 Satz 3.
n , wem (Schluß folgt .)
des im - — - --
ihre vm «achrichtigirrrg und Anleitung « der die Behandlung
Monate n Kuftdallan » » der Drache « und zugehörige « Appa-

irn, Welche im Kreise Westerburg nufgefnndrn werden,
nfolge Zum Zwecke wissenschaftlicher Erforschung der höheren Luft-
chlechtert̂ i^ läßt man kleinere oder größere mit Gas gefüllte Luft-

Ions steigen oder auch Drachen vom Winde emporheben , welche
strumente tragen , die selbsttätige Aufzeichnungen über die

)t menst, mperatur , die Feuchtigkeit , die Windstärke usw . ausführen . Da
Zeit öoi,| C Ballons usw . zu klein sind , um Menschen tragen zu können,

.Abs. nmft vorausgesetzt , daß sie — von verständigen Leuten gefun-
nsten fi,_  ja zweckmäßiger Weise behandelt und aufbewahrt , und
t der « eßlich an die Eigentümer zurückgeschickt werden,
ung nat Zu diesem Zwecke seien folgende Vorschriften gegeben , von
l£ir f es [en strengen Befolgung nicht nur der Wert der Auszeichnungen,
oor der ^ern auch die Höhe der an den Finder zu zahlenden Belohnung

fängt.
che W i . Die Kall » « » sind mit entzündlichem Gase , Wasserstoff
t mtnb x Leuchtgas gefüllt und müssen deshalb fern vom Feuer ge-
e des j ltn  rverden . Besteht die Hülle derselben aus Papier , so zer-
rauchch u man  sie , um das Gas entweichen zu lassen . Bei Stoff - oder
ff- .Au> mmihüllen binde man den Ballon auf , richte die Oeffnung
rgkeu ui obxxr und entleere das Gas durch Drücken , ohne den Stoff
gerechnet^ zu zerren oder zu reiben ; danach wickle man ihn glatt
»e Kind i jammert.
ti , wen« Wird ein Ballon bemerkt , der ncuch in der Luft fliegt , so
chalts a>[|e man  ihn , nach und suche zunächst den an ihm hängenden
2 smn- aufzuffnden , der in einem Kästchen oder Körbchen steckt,

ffl ihn vor Beschädigungen zu sichern . Besonders vermeide man
oerfuTätm J [pp ara t hart anzufassen , oder mit den Fingern in ihn Hinein¬
um di! Mufeu. Ehe man ihn abschneidet , sichere man den Ballon ge-

•x Niedein Davonfliegen, indem man ihn irgendwo festbindet, bis
in Gas entleert ist.

§ 2 Z" Gummiballons , welche meist einen Durchmesser von I bis 2 m
i unter jjjn pflegen in der Höhe zu platzen und lassen dann denAppa-

. ^ lmittels eines Fallschirmes zur Erde niedersinken ; gewöhnlich
s E dieser den Apparat , oder er hängt in einem Baume fest
;sori g« hrmd der Apparat unter ihm hängt oder am Erdboden liegt.

ki dem Herunterholen ist vor allen Dingen ein Herabstürtzen
h rnsolg j Apparates zu vermeiden.
1 i et3  I Der Apparat ist nunmehr unter Vermeidung aller unnöti-
. Erschütterungen in einem trocknen , nicht zu warmem Raum

thaltml ' pszubewahren , bis er entweder abgeholt ŵird , bis eine für seinen
’e£, rdtcangport mit der Post bestimmte Kiste eintrifft , in welcher

» nähere Anweisungen sowie Fragebogen befinden , der tunlichst
ff" Ab̂ .< «au auszufüllen ist.
),e wim Aa dem Ballon oder am Apparate findet man einen Brief-
' N cal ^ ^ 8' der die Adresse enthält , an welche sobald als irgend

ffeicher unter genauer Angabe der Nummer des Apparates , des
eiben f

in de«

^ens , Wohnortes des Finders sowie des nähsten Postamtes
‘ telegraphische Depesche abzuschicken ist.

Der Finder resp . Ablieferer des Apparates erhält eine Be-
--- A vung von 5 Mark ., in besonderen Fällen , wenn die Bergung
nltchc Mders schwierig oder zeitraubend war , aber mehr . Außerdem
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en alle notwendigen Auslagen zurückerstattet . Im Falle
- mutwilligen Beschädigung des Apparates oder eines Ber¬

ges den Schutzkasten an irgend einer Stelle zu öffnen, wird
nur keine Belohnung gezahlt , sondern auch noch ein Ber¬

eu wegen Sachbeschädigung eingeleitet werden.
Die Ballons , Apparate und alles Zubehör sind „fiskalisches
tum."
2. Die zu demselben Zweck benutzten Drache « haben meist
'estalt eines viereckigen , offenen au ? Holz - oder Metallstäben
enden Kastens , der teilweise mit Stoff bekleidet ist.
.Da die Drachen mittels eines dünnen Stahldrahtes empör¬
en werden, kommt es gelegendlich vor, daß ein kürzeres oder

Stück solchen Drahtes an dem Drachen hängt. Be¬

finden sich in der Nähe elektrische Straßenbahnen mit oberirdischer
Stromzuleitung , und liegt die Möglichkeit vor , daß der Drachen¬
draht mit dem elektrischen Starkstrom -Draht in Berührung
kommt , so ist jedes Ergreifen des elfteren mit bloßen Händen
oder Berühren mit unbedeckten Körperteilen sorgfältig zu ver¬
meiden ; man wickle deßhalb ein dickes trockenes Tuch um die
Hände , ehe man den Draht angreift.

Ist der Drachen bei starkem Winde noch in schneller Be¬
wegung , so versuche man mit aller Vorsicht , den nachschleifenden
Draht schnell um einen festen Pfahl oder einen Baum umzu¬
schlingen . Dasselbe gilt auch für einen Ballon welcher eine Leine
oder ein Kabelstück nachschleift.

Es kommt auch vor , daß das Drachenkabel bezw . Ballon¬
kabel welches dann mehrere Drachen und Ballons trägt , unten
von der Winde abreißt , dahintreibt u . sich von selbst von einem
Gegenstand des Geländes ( Wald Gebüsch u . s. w .) verfängt und
festhockt . In diesem Fall bleiben die Drachen oder Ballons ge¬
wöhnlich in der Luft stehen . Sie sind dann nicht herunter zu
holen , sondern das Observatorium Lindenberg ist sofort durch
Telegramm zu benachrichtigen . Die Kosten werden ersetzt.

In dem Falle , daß sich Streitigkeiten über den Anspruch
auf die Belohnung oder aus anderen Gründen ergeben , wird
das Königliche Landratkamt hierüber entscheiden.

Die Polizei - und Gemeindebehörden werden ersucht , der
sachgemäßen Ausführung obiger Vorschriften die tunlichste För¬
derung und Unterstützung zu teil werden zu lassen und ganz be¬
sonders durch Belehrung und gelegentlich gutes Beispiel dabei
mitzuwirken , daß diese wichtigen und von allen Kulturnationen
betriebenen Experimente von Erfolg begleitet werden.

Mestrrb « rg , den 9. Juli 1917
Der Königliche Kanbrat.

Der Welt-Arieg.
WB. Großes Hauptquartier , 5l . Juli. (Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz R u p p r e ch t.

In Flandern erreichte der Artilleriekampf an der Küste
sowie zwischen Boesynghe und Wytschaete große Heftigkeit . Er
dauerte bei Dpern auch nachts an.

Auf beiden Scarpe -Ufern war jeweils das Feuer stark.
Englische Compagnieen die bei Grevelle , östlich von Rayewille
und bei Bullecourt vorstießen , wurden durch Gegenstoß zurück¬
geworfen.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
Am Chemin des DameS wurden dem Feind durch Angriff

wichtige Stellungen südöstlich von Ceurtecon entKffen . Nach
zusammengefaßter Wirkung von Artillerie - und Minenwerfern
stürmten Teile des Jnfanterie - Regt . Feldmarschall v . Hindenburg
sowie das Sturm Bataillon 7 die feindliche Stellung in 15 00
m . Breite und 300 m . Tiefe.

Der Gegner leistete erbitterten Wiederstand , so daß es zu
hartnäckigen Nahkämpfen kam.

Die Sturmziele wurden überall erreicht und gegen starke
Angriffe gehalten . Die blutigen Verluste der Franzosen sind
schwer:  bisher sind über 350 Gefangene eingebracht worden . Die
übrige Beute ist noch nicht gezählt.

In der West -Champagne hat nach 4 tägigem heftigen Feuer
gestern 9 Uhr Abends der französische Angriff gegen unsere
Stellungen von südlich Naurey bis südöstlich Mcrencillers einge¬
setzt. Der Ansturm der starken feindlichen Kräfte wurde dank
der tapferen Haltung unserer Infanterie und der gesteigerten
Abwehr und Gegenwirkung der Artillerien im wesentlichen abge¬
schlagen.

Am Hochberg und am Keehlberg entstanden nach Abweisen
des ersten Ansturmes durch erneute Angriffe des Gegners örtliche
Einbruchsstellen an denen am Meere gekämpft wurde.

Auch auf dem linken Maasufer griffen die Franzosen nach
Trommelfeuer an der Höhe 304 an.

An keiner Stelle gelang es dem Feinde , unsere Gräben zu
erreichen . Seine Sturmwellen brachen in unserem Vernichtungs¬
und Abwehrfeuer zusammen.

Im Grunde von Acherenvillen am Ostufer der Maas war
unsere Artilleriewirkung einen nicht vorbereitenden Angriff nieder.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
Keine großen Kampfhandlungen.

Westlicher Kriegsschanplatz
Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern.

Trotz schlechter Witterung war die Gefechtstätigkeit an der
Düna und bei Smorgon lebhaft . In Ost -Galizien erreichte das
Feuer nur in begrenzten Abschnitten größere Stärke.

Südlich des Djnstr griffen die Russen oberhalb von Kaluez
an mehreren Stellen an . Sie wurden überall abgewiesen.

Bei der Front Oberstleutnant Erzherzog Josef und bei der
Heeresgruppe des Generalseldmarschalls von Mackensen:
ist mehrfach ein gesteigertes Feuer bemerkbar.

Mazedonische Front.
Die Lage ist unverändert.

Der erste Generalquartiermeister : Ludendorff.



WB. Großes Hauptquartier , 12. Juli. Amtlich
Westlicher Kriegsschauplatz

Heeresgruppe Krönprinz Rupprecht
Gestern morgen versuchten die Engländer in dreimaligem

Angriff die bei Lombartzyde verlorenen Stellungen znrückzuge-
winnen . Später wurden sie verlustreich abgeschlagen.

Das tagsüber mäßige Feuer schwoll abends sowohl an der
Küste, wie von der Äser bis zur Lr>s zu starkem Artilleriekampf
an, der auch nachts blieb.

Von La Bassee-Kanal bis auf das Südufer der Searpe
war in den letzten Tagesstunden die Feuertätigkeit gesteigert.

Nordwestlich von Lens und bei Prosnes wurden starke eng¬
lische Erkundungsabteilungen zurückgeworfen.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
In heftigen , aber vergeblichen Angriffen bemühten sich die

Franzosen , die von uns südlich von Courtecon genommenen
Stellungen zurückzuerobern . Hier bei gescheiterten Angriffen süd-
des Gehöftes La Novelle hatten sie schwere Verluste . Auch nord¬
östlich von Sillery im Vesle -Tal schlug ein Vorstoß des Feindes
fehl.

In der Westchampagne waren einige unserer vorderen Grä¬
ben bei Abschluß der gestrigen Kämpfe in FeindeZhand geblieben.
Während am Hochberg am Abend wieder zurückgewonne Grä-
gen nicht dauernd behauptet wurden , ist am Pöhlberg nach er¬
bittertem Nahkampf unsere alte Linie wieder erreicht. «Eine grö¬
ßere Anzahl von Gefangenen und einige Maschinengewehre sind
von beiden Gefechtsfeldern eingebracht worden.

Mit kurzer Unterbrechung während der Nacht dauerte leb¬
hafter Feuerkampf auf dem westlichen Maasufer an.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
Rege Artillerietätigkeit zwischen Maas und Mosel, wo am

16. d. Mts . eine Erkundung bei Remenonville durch Einbringung
zahlreicher Gefangener guten Erfolg hatte.

Westlicher Kriegsschauplatz
Zwischen Ostsee und Karpathen lebhafte Gesechtstätigkeit nur

bei Riga und südlich von Dünaburg.
In den Waldkarpathen wurden mehrfach russische Streif¬

abteilungen vertrieben.
In der rumänischen Ebene nahm abends in einzelnen Ab¬

schnitten das Feuer zu.
Am Donandelta wiesen bulgarische Sicherungen vorgestern

einen russischen Ueberfall durch Gegenstoß zurück.
Mazedonische Front

Die Lage ist unverändert.
Der erste Generalquartiermeister : Ludendorff.

Deutsches Reich.
Der Rücktritt Bethmann Hollwegs.

Der «rae Reichskanzlei.
Keilt«, 14. Juli, (zb.) Von âmtlicher Seite wird uns

erklärt , durch Allerhöchste Order des Kaisers und Königs ist dem
Reichskanzler v. Bethmann Hollweg der erbetene Rücktritt be¬
willigt werden . Der bisherige Staatskommissar Dr . Georg
Michaelis ist zu seinem Nachfolger ernannt worden.

Mit Dr . Michaelis wird wieder ein Mann an die Spitze
der Reichsregierung treten , der nicht aus dem auswärtigen Dienst
hervorgeht . Er ist in Haynau im Jahre 1855 geboren und 1879
in den preußischen Dienst getreten , nachdem er kurze Zeit als
Gerichtsassessor tätig gewesen war , ging er 1885 als Dozent an
die Schule für deutsche Rechts - und Staatwissenschaft nach Tokio.
1899 trat er in den Staatsdienst zurück. Nach kurzer Tätigkeit
als Staatsanwalt trat er 1892 in die allgemeine Staatsver¬
waltung über , wurde zunächst Regierungsrat in Arnsberg , später
Stellvertreter des Regierungspräsidenten in Liegnitz und 1902
Oberprasidialrat in Breslau . Von dort wurde er als Unter¬
staatssekretär in das Finanzministerium berufen . Zu Beginn des
Kriegs , als die staatliche Regelung der Volksernährung und vor
allem unserer Brotversorgung notwendig wurde , trat er an die
Spitze der Reichsgetreidestelle , und im Februar dieses Jahres
wurde er zum Staatskommissar der Volksernährung ernannt.
Gi « kaiserliches Handschreiben an Bethmann Holllvcg.

WTB . Kerli » , 14. Juli . (Amtlich.) Eine Sonder -Ausgabe
des ..Reichsanzeigers " veröffentlicht folgende Bekanntmachung:
Seine Majestät der Kaiser und König haben allergnädigst geruht,
dem Reichskanzler , Präsidenten des Staatsministeriums und Mi¬
nister der auswärtigen Angelegenheiten Dr . v. Bethmann Holl¬
weg die nachgesuchte Entlassung aus seinen Aemtern unter Ver¬
leihung des Sterns der Großkomture des Königlichen Haus¬
ordens von Hohenzolleru zu erteilen und Unterstaatssekretär
Wirklichen Geheimen Rat Dr . Michaelis zum Reichskanzler,
Präsidenten des Staatsministeriums und Minister der auswär¬
tigen Angelegenheiten zu ernennen . — Ferner wird folgendes
Handschreiben des Kaisers und Königs bekanntgegeben:

Mein lieber v. Bethmann Hollweg!
Mit schwerem Herzen habe ich mich entschlossen, Ihrer

Bitte um Enthebung von Ihren Aemtern als Reichskanzler,
Präsidenten des Staatsministeriums und Minister der aus¬
wärtigen Angelegenheiten durch Erlaß vom heutigen Tage zu
entsprechen. Acht volle Jahre haben Sic diese verantwortungs¬
vollen hohen Aemter des Reichs - und Staatsdienstes in vor - >

bildlicher Treue geführt und Ihre hervorragende Kr
Persönlichkeit erfolgreich in den Dienst von Kaiser und
König und Vaterland gestellt. Gerade in der schwersten
die je auf den deutschen Landen und Völkern gelastet h„'
der es sich um Entschließungen von entscheidender Be^
für das Bestehen und die Zukunft des Vaterlandes
haben Sie mir mit Rat unermüdlich zur Seite gestanden,
für alle treuen Dienste meinen innigsten Dank zu fage«,
mir ein Herzensbedürfnis . Als äußeres Zeichen meiner'
barkeit und besonderen Wertschätzung verleihe ich Ihnen
Stern der Großkomture meines Hausordens von Hohen;
dessen Abzeichen Ihnen hierneben zugeht. Mit wä
Segenswünschen verbleibe ich Ihr Ihnen stets wohlgene
dankbarer Kaiser und König . ' Haftsche,

Berlin,  14 . Juli 1917 . Wilhelm  I . l? Fran
An den Reichskanzler Dr . v. Bethmann Holsweg.

Der Madrack i« England. «nspr<
Amsterdam, 15. Juli. (zb). Im englischen Unterh

besprachen die Parlamentarier unter sich die Regierungskrise Ln" u
Deutschland. Mit Herrn v. Bethmann Hollweg werde die|
Regierung der kriegführenden Länder, die seit Kriegsbeginn noch
Ruder blieb, verschwinden. Die Alliierten erwarten dann,
neue Erklärung über Deutschlands Kriegsziele. Nach der P«
ist Englands Interesse groß, welche Ziele die neue deutsche!_
gierung verkünden werde. , (o, 8

Die Friedeusformel der Mchr-heitspartcicn.
Kerlin, 14. Juli. Der „Vorwärts" veröffentlicht das

den Mehrheitsparteien aufgestellte Friedensprogramm , das ®
mehr folgenden Wortlaut hat : „Wie am 4. August 1914
für das Wort deutsche Volk auch an der Schwelle des vier!
Kriegsjahres das Wort der Thronrede : „Uns treibt nicht
oberungssucht " Zur Verteidigung seiner Freiheit und ©dl
ändigkeit, für die Unversehrtheit seines territorialen Besitzstall!^anö
hat Deutschland die Waffen ergriffen . Der Reichstag erst, ?.!
einen Frieden der Verständigung und der dauernden Versöhn«®eI! j u
der Völker. Mit einem solchen Frieden sind erzwungene Geb«

wo

Ich
^ J ‘V v«» V**V

erwerbungen und politische, wirtschaftliche oder finanzielle
gewaltigungen unvereinbar Der Reichstag weistauch alle PI
- -- arcr . . - - ^ m , » « IN
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ab, die auf eine wirtschaftliche Absperrung und Verfeindung
Völker nach dem Frieden ausgehen. Die Freiheit der Meereq
sichergestellt werden. Nur der Wirtschaftsfriedenwird cii
freundschaftlichen Zusammenleben der Völker den Boden bereit» ., .
Der Reichstag wird die Schaffung internationaler Rechtorge
sationen tatkräftig fördern. Solange jedoch die feindlichen
gierungen auf einen solchew»Frieden nicht eingehen, so lange
sie Deutschland und seinen Verbündeten !mit Eroberungen
Vergewaltigungen drohen , wird das deutsche Volk wie ein Ma
zusammenstehen , unerschütterlich ausharren und kämpfen, bis
und seiner Verbündeten Recht auf Leben und Entwicklung
sichert ist. In seiner Einigkeit ist das Volk unüberwind
Der Reichstag weiß in Nieser Bekundung eins mit den Mann«
die im heldenhaften Kampf das Vaterland schützen. Der mi»i
gänzliche Dank des ganzen Volkes ist ihnen sicher."

Die Pariser Kriegszielkoafereaz.
Stockholm, 14. Juli. (zb). Die Pariser Konferenz

Ententeregierungen über die von den Russen verlangte Revision
Kriegsziele beginnt nach den hier eingelaufenen endgültigen I ^ b-,
stimmungen am 18. Juli.

Hlchverfleigeruyg.
Die Gemeinde Kerod (Kreis

Wege des schriftlichen Angebots:
36 Festmeter Fichten-Stammholz und

1 Kiefernstamm zu 1 Festm ., 16 Dezmtr . ,»
Angebote sind bis zum 25 . Juli an das Bürgermeister

einzureichen.
Kerod, den 12. Juli 1917.

Kaach, Kargermeister.
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Jagd Verpachtung.
Dienstag, de« 24. IM d. Js.
Nachmittags 3 Uhr soll die mit dem3. August d.

wegen Sterbefall eines Jagdpächters pachtfrei werdende 3-.
umfassend zirka 1000 Morgen Feld und Wald auf dem &W
Bürgermeisteramt auf 9 Jahre öffentlich verpachtet werden-

Wtzerertzach» den 14. Juli 1917. _
Der Bürgermeister:  Karmas

Ein Paar schöne

Fahrochsen
(Lahnrasse) Acker- u. Zugfest
gefahren, für jeden Betrieb
brauchbar, stehen zum verkaufen
bei

Sainscheid , Kreis Westerburg.

Eine frischmelkende gelb«

Fahrkuh
mit Matterkall » ist zu
kaufen bei

Ecker, Mesterlacktz
Schweizerhof.
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